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HANDBUCH  
ZUR AUSSTELLUNG VON KAMPFRICHTERAUSWEISEN 
 
 
Einführungsgründe :Einführungsgründe :Einführungsgründe :Einführungsgründe :    

    

Nach der 2006 erfolgten Einführung von einheitlichen Verbandlayouts für ÖLV und LV sowie 
der 2008 begonnenen Erstellung der EDV – Kampfrichterdatei für  ÖLV – und LV – 
Kampfrichter ist es ein logischer Schritt das Layout und die Ausstellung der 
Kampfrichterausweise Österreich weit zu modernisieren und zu vereinheitlichen. 
 
Dadurch wird auch erreicht, dass die aktiven Kampfrichter immer mit aktuell gültigen 
Kampfrichterausweisen ausgestattet sind.  
 
 
FORMFORMFORMFORM    GESTALTUNG GESTALTUNG GESTALTUNG GESTALTUNG und und und und GültigkeitsdauerGültigkeitsdauerGültigkeitsdauerGültigkeitsdauer    : : : :     

 

Die Ausweise haben Kreditkartenformat  85 x 55 mm (eingeschweißt 95 x 60 mm).  
Auf der Vorderseite befinden sich die unter Erläuterung angeführten Daten. 
Die Basisdatei wurde von Günther Tautermann erstellt, siehe Musterabbildung.  
Die Ausweise sind 4 Jahre gültig. Ist der Kampfrichter danach noch aktiv, ist vom  
zuständigen Kampfrichterreferenten ein neuer Ausweis auszustellen. 
  

      
Erläuterungen:  
1   ÖLV- bzw. Landesverbandslogo 
2   Name des Ausweisinhabers 
3   Foto des Ausweisinhabers 
4   Wohnort des Ausweisinhabers 
5   EDV-Nr.  (ÖLV - Datenbank) des Ausweisinhabers 
6   Geburtsdatum des Ausweisinhabers 
7   Spezialausbildungen des Ausweisinhabers: NTO, Schiedsrichter, 
     Gehrichter, Starter, Zielbild, EDV, auch internationale 
8   Gültigkeitsdauer des Ausweises 
9   Datum der Kampfrichterprüfung 
10 Unterschrift des zuständigen Kampfrichterreferenten 
11 auf der leeren Rückseite Rundstempel des zuständigen Verbandes 
     mit Unterschrift des Verbandspräsidenten 
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Die Gültigkeitsdauer beträgt grundsätzlich 4 (vier) Jahre. Es gilt immer der Monat in dem die 
KR-Prüfung abgelegt wurde.  Z.B. Prüfungsdatum 14.03 2009 = Gültigkeitsdauer 03/2013.  
Prüfungsdatum 18.06.1983 = Gültigkeitsdauer 06/2011. Ev. andere eingetragene 
Verlängerungsintervalle sind bei der Neuausstellung nicht zu berücksichtigen. 
Wenn der Prüfungsmonat nicht mehr feststellbar wäre ist der Monat mir 12/ und das 
errechnete Jahr anzuführen. 
Spezialausbildungen, die der Inhaber während der Laufzeit eines Ausweises absolviert, 
werden mit einem entsprechenden Aufkleber auf der Rückseite ersichtlich gemacht. Bei der 
nächsten Neuausstellung erfolgt die Eintragung direkt im vorgesehenen Datenfeld. 
    

Bei der Erstausstellung und der Verlängerung der neuen KR - Ausweise ist dessen 
Gültigkeitsdauer in der ÖLV – KR – Datei zu speichern. 
    

    

DatenerfassungDatenerfassungDatenerfassungDatenerfassung    ::::    

 
Bei Neuzugängen von Kampfrichtern und Aspiranten sind die erforderlichen Daten vom 
jeweiligen LV – Kampfrichterreferenten (oder M&O) zu erfassen und in der ÖLV – 
Kampfrichterdatei zu speichern bzw. zu ergänzen. Das Foto ist vom Kampfrichter oder 
Aspiranten, nach Möglichkeit in elektronischer Form, zur Verfügung zu stellen. 
 
Um bei Ausweisverlängerungen auf das zur Verfügung gestellte Foto zurückgreifen zu 
können, ist von jedem LV  eine EDV – Datei mit den Kampfrichterfotos anzulegen. Nicht 
mehr aktuelle Fotos sind durch aktuelle zu ersetzen. Bei der Ausstellung von ÖLV – Kampf-
richterausweisen sind dem ÖLV erforderlichen Falls Fotos aus der LV-Foto-Datei zur 
Verfügung zu stellen. Ebenso hat der ÖLV aktuelle Fotos und Daten von Kampfrichtern der 
jeweiligen LV-Foto-Datei zur Verfügung zu stellen.  
 
Der ÖLV verständigt den jeweiligen LV-KRR schriftlich davon, welche/er ÖLV - Kampf-
richterausweise neu ausgestellt werden soll/en. Wird gegen die vorgeschlagene 
Neuausstellung innerhalb von 2 Wochen kein begründeter Einwand des LV-KRR beim ÖLV 
eingebracht, wird der Ausweis neu ausgestellt. 
 
Bei der Ausweisverlängerung (Ausstellung nach Ablauf der Gültigkeit) sind bei LV-
Kampfrichterausweisen vom LV - Kampfrichterreferenten, bei ÖLV – Kampfrichterausweisen 
vom ÖLV – Kampfrichterreferenten, die Daten und das Foto auf den aktuellen Stand zu 
prüfen. Gegebenen Falls sind sie zu ändern oder zu ergänzen (auch in der ÖLV – KR – 
Datei) damit Datei- und Ausweisdaten korrespondieren.  
 
 
ProduktionProduktionProduktionProduktion    ::::  
 
Die Herstellung und die Kosten für ÖLV – KR – Ausweise sind vom ÖLV, die der LV – KR – 
Ausweise vom jeweiligen LV zu tragen. Produktionszusammenschlüsse von LV mit geringer 
Zahl von Kampfrichtern zur Kostenminimierung sind möglich. 
 
Die Basisdatei ist Eigentum des ÖLV. Die Porduktionslizenz für die Herstellung der KR-
Ausweise mit dem jeweiligen LV – Logo wird den LV auf Din A4 – Format  kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Sie enthält 8 Ausweisvorlagen.  Die Datei ist mit den Programmen Adobe 
Acrobat porfessional oder Open Office zu öffnen. Zum Bearbeiten können die Datenfelder 
mit den Daten des vorgesehenen Inhabers überschrieben, das Foto elektronisch eingefügt, 
ausgedruckt, geschnitten, gestempelt, unterschrieben und zuletzt laminiert werden. Der 
Ausdruck erfolgt in Farbe, einschließlich Foto.  
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Eine eigenmächtige Abänderung der Basisdatei (Layout) darf aus Gründen der einheitlichen 
Erscheinungsform der Ausweise nicht vorgenommen werden.  
 
Um die Ausweise fälschungssicher zu machen, sind auf der freien Rückseite der 
Rundstempel und die Unterschrift des jeweiligen Verbandspräsidenten anzubringen. 
 
Es ist Papier mit 120g/m² und Laminierfolien der Stärke 2 x 175 Micron (Kreditkartengröße) 
zu verwenden. Der Druck kann mit Farbkopierer oder Laserdrucker ausgeführt werden. 
Die Produktionskosten sind als gering zu bezeichnen. 
 
    

Übergangsbestimmungen :Übergangsbestimmungen :Übergangsbestimmungen :Übergangsbestimmungen : 
 
Bei Neuzugängen von Kampfrichtern und bei Ausweisverlängerungen sind ab der Einführung 
der neuen Ausweise nur mehr solche auszustellen. Die alten Ausweise dürfen nicht mehr 
verlängert werden, behalten aber ihre Gültigkeit bis zum eingetragenen Ablaufdatum, 
höchstens vier Jahre nach der Neueinführung. 
Dadurch wird erreicht, dass jährlich nicht mehr als ca. ein Viertel der Ausweise erneuert 
werden muss. Es steht aber jedem LV frei, mehrere oder alle Ausweise gleichzeitig auszu- 
stellen. 
Der § 10 KRO Kampfrichterausweise, wird entsprechend novelliert werden.  
 
 
Einführungsdatum :Einführungsdatum :Einführungsdatum :Einführungsdatum :  
 
Als Termin für die Neueinführung der Ausweise ist der  01. Oktober 2010  vorgesehen. Alle 
Ausweise mit Gültigkeitsdatum bis 31.10.2010 wären schon neu  (10/2010) auszustellen.  
  
 

FÜR DEN ÖSTERREICHISCHEN LEICHTATHLETIK VERBAND: 
 
 

 
  
Josef Summerer      Helmut Baudis 
ÖLV – Kampfrichterreferent     Generalsekretär 
 
 
Wien, am 27.09.2010 


